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§ 6 T-AGG Gebührenschuldner,
gesetzliches Pfandrecht

 T-AGG - Abfallgebührengesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

1. (1)Schuldner der Abfallgebühren sind die Eigentümer der Grundstücke, für die Einrichtungen und Anlagen zur

Entsorgung von Abfällen und die Abfallberatung bereitgestellt werden.

2. (2)Steht ein Bauwerk auf fremdem Grund und Boden, so ist der Eigentümer des Bauwerkes, im Falle eines

Baurechtes der Inhaber des Baurechtes, Schuldner der Abfallgebühren.

3. (3)Für die Abfallgebühren samt Nebengebühren haftet auf dem Grundstück (Bauwerk, Baurecht) ein gesetzliches

Pfandrecht.
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